
 
 

 

 

 
Bern, 13. Dezember 2019 
 
 
Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 
 
 
Bundesgesetz über die Durchführung von internationalen Abkommen im 
Steuerbereich (StADG):  
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 
 
Der Bundesrat hat am 13. Dezember 2019 das EFD beauftragt, bei den Kantonen, 
den Gerichten, den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbän-
den der Gemeinden, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachver-
bänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen zum Bundesgesetz über die 
Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich (StADG) ein Ver-
nehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 27. März 2020. 
 
Das internationale Steuerrecht hat in jüngerer Zeit wesentliche Änderungen erfahren. 
Die Totalrevision des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1951 über die Durchführung von 
zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung (neu: Bundesgesetz über die Durchführung von internationalen Abkommen im 
Steuerbereich; StADG) verfolgt das Ziel, durch Anpassung der bereits bestehenden 
Normen und durch eine Ergänzung des Gesetzes die Durchführung der Abkommen 
im Steuerbereich, insbesondere von Doppelbesteuerungsabkommen, auch zukünftig 
sicherzustellen.  
 
Der Schwerpunkt der Gesetzesrevision liegt dabei auf der Regelung des Verfahrens 
der Verständigungsverfahren, soweit dieses nicht bereits durch das anwendbare Ab-
kommen vorgegeben wird. Das Verfahren folgt weitgehend der heutigen Praxis. Es 
sieht auch gewisse Vereinfachungen vor. Zudem werden einige wesentliche Punkte 
zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer aufgrund eines internationalen Abkom-
mens sowie entsprechende Strafbestimmungen dazu neu in das Gesetz aufgenom-
men. 
 
Die Kantone werden eingeladen, zu den Unterlagen und insbesondere zu den Aus-
führungen im erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD 
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Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den:  

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen die bei Ihnen zuständigen Kon-
taktpersonen und deren Koordinaten anzugeben. 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Herr Stefano Bernasconi, 
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (Tel. 058 461 16 34) zur Verfügung. 
 
 
Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
 
 
Ueli Maurer 
 


